
Gemeinde Herzlake Herzlake, den 11.05.23  

 
 

Niederschrift 
 

über die Sitzung des Gemeinderates 
am Mittwoch, dem 03.05.2023, 18:00 Uhr, 

Rathaus Herzlake, Neuer Markt 4, 49770 Herzlake. 
 
 
I 

 
Anwesend:  

 
Bürgermeister 

Herr Hans Bösken  
 
Ratsmitglied 

Frau Elke Beelmann  
Herr Ferdinand Busch  
Herr Bernd Duisen  
Frau Silke Feldmann  
Herr Thomas Fleddermann  
Herr Thomas Hengehold  
Frau Simone Jansing  
Herr Thomas Langenhorst  
Herr Günter Rolfers  
Herr Sajeevan Senthilvele  
Herr Dennis Strauch  
Frau Anke Struckmann  
Herr Horst Töller  
 
von der Verwaltung 

Frau Martina Schümers  
Frau Marion Book  
 
Presse 

Herr Daniel Gonzalez-Tepper 
 

II 
 

 
Die Tagesordnung wurde wie folgt beraten: 
 
 
Punkt  1 der Tagesordnung: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsmä-

ßigen Ladung, der Tagesordnung und der Beschluss-
fähigkeit 
 

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit der Begrüßung der Anwesenden. Die Mitglieder 
des Gemeinderates wurden durch Einladung vom 25.04.2023 zu der Sitzung eingeladen. Die 
ordnungsgemäße Ladung, die Tagesordnung und die Beschlussfähigkeit wurden festgestellt.  
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Punkt  2 der Tagesordnung: Einziehung eines Teilstückes des öffentlichen Weges 

Nr. 47 (Vehnkamp) in Herzlake 
Vorlage: 2023/2073 
 

Die Gemeinde Herzlake beabsichtigt, das in der Anlage markierte Teilstück des öffentlichen 
Weges Nr. 47 (Vehnkamp), Gemarkung Herzlake, Flur 15, Flurstück 48, für den öffentlichen 
Verkehr einzuziehen. 
 
Gemäß § 8 Abs. 1 NStrG soll eine Straße eingezogen werden, wenn sie keine Verkehrsbe-
deutung mehr hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohles für ihre Beseitigung 
vorliegen. 
Vorliegend hat das Teilstück des öffentlichen Weges Nr. 47 (Vehnkamp) keine Verkehrsbe-
deutung mehr. Das Teilstück des Weges ist dicht bewachsen. Ein Freischnitt verstößt gegen 
Aspekte des Natur- und Landschaftsschutzes, da die Zuwegung zu den umliegenden Flur-
stücken auch ohne das Teilstück gesichert ist und durch die Einziehung nicht eingeschränkt 
wird.  
 
Die Absicht der Einziehung ist gem. § 8 Abs. 2 S. 1 NStrG mindestens drei Monate vorher in 
den Gemeinden, die die Straße berührt, ortsüblich bekannt zu geben. 
Gem. § 8 Abs. 3 NStrG ist die Einziehung mit Angabe des Tages, an dem die Eigenschaft 
als Straße endet, öffentlich bekannt zu machen. Demzufolge kann die Einziehung aufgrund 
der einzuhaltenden Bekanntmachungsfristen frühestens zum 01.12.2023 erfolgen. 
 
Gemeindedirektorin Schümers erklärte, dass der Weg sehr bewachsen ist, u.a. auch mit Ei-
chen. Der Förster habe mitgeteilt, dass ein Fällen der Eichen die dahinter wachsenden Fich-
ten gefährden würde. Als Kompensationsfläche eignet sich der Weg nicht. 
     
Beschluss: 
Nach Beratung beschloss der Rat auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses mit 12 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung, das Teilstück des öffentlichen Weges Nr. 47 
(Vehnkamp) zum 01.12.2023 einzuziehen. 
 
 
  
Die Sitzung wurde unterbrochen für eine nichtöffentliche Beratung des TOPs 3. 
 
  
Punkt  4 der Tagesordnung: Bauleitplanung Gemeinde Herzlake; Bebauungsplan 

Nr. 64 "Busemühle, 5. Erweiterung"; Beschlussfas-
sung über die vorgetragenen Äbwägungen und Sat-
zungsbeschluss 
Vorlage: 2023/2083 
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Herzlake Nr. 64 "Busemühle, 4. Erweiterung“ mit den 
textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Hinweisen, sowie die Entwurfsbe-
gründung hat in der Zeit vom 03. Februar 2023 bis zum 08. März 2023, öffentlich zu jeder-
manns Einsicht im Rathaus Herzlake ausgelegen. Die Entwurfsunterlagen konnten im Aus-
legungszeitraum auch auf der Homepage der Samtgemeinde Herzlake unter 
www.herzlake.de eingesehen werden.  
Aus der Bevölkerung wurden keine Anregungen vorgetragen.  
 
Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Planung 
beteiligt. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden Anregungen von folgenden Fachdienststellen 
vorgetragen:  
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Trink- und Abwasserverband „Bourtanger Moor“, Geeste-Varloh 
EWE NETZ GmbH, Cloppenburg 
Landwirtschaftskammer Niedersachen, Meppen 
Landkreis Emsland, Meppen 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover 
Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Osnabrück  
 
Alle übrigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen 
vorgetragen bzw. sich innerhalb der vorgegebenen Frist nicht geäußert. Bei den letztgenann-
ten Dienststellen ist davon auszugehen, dass Anregungen nicht vorgetragen werden. Die 
entsprechenden Abwägungsvorschläge sind in der Anlage beigefügt.  
     
Ratsfrau Beelmann teilte mit, dass Eichen gefällt wurden und erkundigte sich nach Neuan-
pflanzungen. Bürgermeister Bösken informierte, dass eine Kompensationsmaßnahme 
durchgeführt wurde. Gemeindedirektorin Schümers sagte, dass eine Information zur Kom-
pensationsmaßnahme dem Protokoll beigefügt wird. 
 
Beschluss:  

Der Rat fasste auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses einstimmig folgenden Beschluss: 
Den Abwägungsvorschlägen wird zugestimmt. Der Bebauungsplan Nr. 64 „Busemühle, 5. 
Erweiterung“, mit den textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und den Hinweisen 
wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung und die zu-
sammenfassende Erklärung hierzu.  
  
 
Punkt  5 der Tagesordnung: Beratung und Beschlussfassung über die Richtlinie 

der Gemeinde Herzlake für die Vergabe von gemein-
deeigenen Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Ba-
kerder Wiese“ in Herzlake für die Eigennutzung und 
für den Mietwohnungsbau 
Vorlage: 2023/2036 
 

Präambel: 

Mit dieser Richtlinie regelt die Gemeinde Herzlake den Erwerb der zur Verfügung stehenden 
Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Bakerder Wiese“ in Herzlake. Besonders jungen Fami-
lien soll die Möglichkeit gegeben werden, Wohneigentum zur Eigennutzung zu schaffen. 

Entsprechend der jeweiligen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken zur Eigennutzung und 
für den Mietwohnungsbau kann zu einem späteren Zeitpunkt die Zulässigkeit des Mietwoh-

nungsbaus durch Änderung dieser Richtlinie erfolgen.  
 

1. Geltungsbereich 

 
Diese Richtlinie gilt für den Verkauf der gemeindlichen Wohnbaugrundstücke im Baugebiet 
„Bakerder Wiese“ für den Bau von Wohnhäusern, die von den Bauherren erworben und von 
diesen mindestens 10 Jahre selbst bezogen werden. 
 

2. Verfahren 

 
Die Eröffnung des Vergabeverfahrens wird in den Medien (u.a. Herzlaker Knirps, Internet-
präsentation der Samtgemeinde Herzlake, Social Media) bekannt gegeben. Die angebote-
nen Wohnbaugrundstücke werden auf der Homepage der Samtgemeinde Herzlake näher 
beschrieben (Exposé). Bestandteil des Exposés ist ein Lageplan aus dem sich die Anzahl, 
die Lage und die Größe der Grundstücke ergeben. Diese Vergaberichtlinie ist ebenfalls Be-
standteil des Exposés. 
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Dem Interessenten wird Gelegenheit gegeben, zu einem festgelegten Termin mit einem 
Formblatt den Kauf eines Wohnbaugrundstückes zu beantragen. 
 
Die Bewerbung hat auf einem offiziellen Antragsbogen der Gemeinde Herzlake zu erfolgen, 
der vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen ist. Der Bewerber hat durch seine Unter-
schrift auf dem Antragsbogen die Richtigkeit der Angaben und die Anerkennung der Richtli-
nie über die Vergabe der Wohnbaugrundstücke zu bestätigen. 
 
Entscheidend für die Vergabe der Wohnbaugrundstücke sind die Kriterien, die dieser Verga-
berichtlinie zugrunde gelegt werden. 
 

3.  Vergabeverfahren 

 
Die erstmalige Zuteilung der Grundstücke für zugelassene Bewerber erfolgt nach dem Wind-
hundverfahren. Der Antrag ist ausschließlich durch den Bewerber persönlich an dem von 
der Gemeindeverwaltung bekanntgegebenen Termin möglich. Der Bewerber kann sich durch 
eine Vollmacht vertreten lassen. Der Vollmachtnehmer kann jedoch nur einen Bewerber ver-
treten. Die Vollmacht ist schriftlich nachzuweisen. 
 

4. Bauverpflichtung und Eigennutzungsverpflichtung 

 
Der Käufer eines für die Eigennutzung vorgesehenen Grundstücks verpflichtet sich,  
innerhalb von fünf Jahren, ab Vertragsabschluss gerechnet, das Grundstück mit einem 
Wohnhaus zu bebauen. Ebenso verpflichtet sich der Käufer das Wohngebäude nach Be-
zugsfertigkeit selbst zu beziehen und ab Bezug mindestens zehn zusammenhängende Jahre 
selbst zu bewohnen. Andernfalls hat er die Differenz zwischen dem beim Verkauf festgestell-
ten Bodenwertes und dem vom Käufer effektiv gezahlten Ankaufpreises an die Verkäuferin 
abzuführen. Der Bodenwert zum Verkaufszeitpunkt ist durch den Gutachterausschuss gem. 
§§ 192 ff BauGB zu ermitteln. Die Kosten der Ermittlung trägt der Käufer. Gleichwohl sind 
der Käufer und die Verkäuferin berechtigt, bei Grundstücken, die zum Zwecke der Eigennut-
zung vorgesehen waren und nicht dementsprechend genutzt werden, pauschal 50,00 €/m² 

an die Gemeinde Herzlake nachzuzahlen bzw. für sie anzufordern. Über Ausnahmen von der 
Verpflichtung zur Nachzahlung in Härtefällen entscheidet ausschließlich der Rat der Ge-
meinde Herzlake. 
 
Bei der Bebauung mit zwei Wohneinheiten muss eine der beiden Wohneinheiten persönlich 
mindestens zehn Jahre ab Bezugsfertigkeit bewohnt werden. Zudem darf das Grundstück 
nicht geteilt bzw. zum Teil vor Ablauf von zehn Jahren ab Bezugsfertigkeit des Wohnhauses 
verkauft werden. Ebenso hat der Käufer, bei der Bebauung mit zwei Wohneinheiten eine 
anteilige Vertragsstrafe in Höhe von 25,00 €/m² auf den Grundstückskaufpreis zu zahlen. 

 
Diese Bau- und Eigennutzungsverpflichtung wird durch die Eintragung einer Rückauflas-
sungsvormerkung grundbuchrechtlich abgesichert. Nach Erfüllung der Bau- und Eigennut-
zungsverpflichtung kann auf Antrag die Löschung der im Grundbuch eingetragenen Rechte 
erfolgen. 
 

5. Kaufabwicklung 

 
Der Grundstückskaufpreis ist innerhalb von 3 Monaten nach schriftlicher Kaufpreisanforde-
rung zu zahlen. Nach Zahlungseingang wird ein Notar mit dem Entwurf des Kaufvertrages 
beauftragt. Wird das Zahlungsziel von 3 Monaten nicht erfüllt, kann das Grundstück an einen 
Ersatzbewerber vergeben werden. 
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6. Antragsgebühr 
 
Mit Kaufantrag hat der Bewerber eine Antragsgebühr in Höhe von 100,00 € zu zahlen. Diese 
wird mit dem zu zahlenden Kaufpreis verrechnet.  
Sollte ein Kaufvertrag aus Gründen, die der Antragsteller zu vertreten hat, nicht zustande 
kommen, wird der eingezahlte Betrag für den entstandenen Verwaltungsaufwand einbehal-
ten. Die Verwaltung kann hiervon Ausnahmen zulassen, wenn unverschuldet besondere 
Härtefälle den Kaufvertrag scheitern lassen. 

 

7. Bewerberauswahlkriterien 

 

 Der Bewerber muss mindestens 18 Jahre alt sein.  

und 

1. Der Bewerber ist seit 5 Jahren mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Herzlake 

gemeldet oder war in der Vergangenheit bereits für mind. 5 Jahre in der Ge-

meinde Herzlake mit Hauptwohnsitz gemeldet. 

oder 

2. Der Bewerber hat seinen Arbeitsplatz oder sein Gewerbe seit zwei Jahren in 

der Gemeinde Herzlake. 

oder 

3. Der Bewerber engagiert sich aktiv und länger als zwei Jahre in einem ortsan-

sässigen Verein, Feuerwehr, Verband oder der Kirche für die Gemeinde Herz-

lake (Nachweis muss vom Antragssteller erbracht werden). 

 
8. Ausschluss von der Bewerbung 

 

Von der Möglichkeit der Bewerbung bzw. des Erwerbs eines gemeindeeigenen Baugrund-
stückes sind Bewerber ausgeschlossen, die bereits ein gemeindeeigenes Grundstück erwor-
ben haben. In Härtefällen kann von dieser Regelung abgesehen werden. 
 
Des Weiteren werden Bewerber ausgeschlossen, die in den letzten 5 Jahren bereits ein 
Grundstück beantragt haben, aber ohne Rückmeldung den Kauf nicht angetreten haben. 
 
 

9. Sonstiges 

 
9.1  Straßenreinigung  

Der Käufer verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde zudem sowohl sein Grund-
stück als auch das vor seinem Grundstück befindliche Straßenbegleitgrün in ei-
nem gepflegten, das Ortsbild nicht beeinträchtigenden Zustand zu halten. 
 

9.2  Textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

Die textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften sind aus dem jeweili-
gen Bebauungsplan zu beachten. Diese sind anliegend beigefügt. Es wird beson-
ders auf den Punkt „Höhe baulicher Anlagen“ hingewiesen. Die Sockelhöhe ist 
rechtzeitig vor Baubeginn mit der Gemeinde Herzlake abzustimmen. 
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9.3 Oberflächenwasser: 

Ohne Zustimmung der Gemeinde Herzlake darf nicht an die öffentliche Regen-
wasserkanalisation angeschlossen werden.  
Für die Herstellung des Übergabepunktes an die gemeindliche Regenwasserka-
nalisation (Hausanschluss), ist ein Revisions- bzw. Übergabeschacht (min. DN 
400 PVC) einzubauen. Der Revisions- bzw. Übergabeschacht ist dauerhaft zu-
gänglich und einsehbar zu halten. Der Hausanschlussplan ist auf Anfrage bei der 
Gemeinde Herzlake erhältlich. Der Anschluss des Revisions- bzw. Übergabe-
schachtes an den Regenwasserkanal ist bei der Gemeinde Herzlake frühzeitig 
anzuzeigen und wird von der Gemeinde Herzlake abgenommen. Nach Fertigstel-
lung der Außenanlagen und der Grundstückszufahrten erfolgt eine weitere Kon-
trolle. Hierbei wird überprüft, ob das anfallende Oberflächenwasser an der Grund-
stücksgrenze zurückgehalten wird. 
 

9.4  Rückhaltung des Oberflächenwassers bei Hofzufahrten und sonstiger Flä-
chen: 

Bei der Anlegung von Hofzufahrten und der Befestigung sonstiger Flächen ist da-
rauf zu achten, dass das Oberflächenwasser in keinem Fall oberirdisch auf die öf-
fentlichen Verkehrsflächen abgeleitet wird. Das Oberflächenwasser ist unmittelbar 
an der Grundstücksgrenze zurückzuhalten und der privaten Oberflächenentwäs-
serungsanlage zuzuführen. Dies kann z.B. durch Entwässerungs- bzw. Kasten-
rinnen oder auch durch Ausbildung des Pflasters zu einer Entwässerungsmulde 
geschehen. Bei der Herstellung einer Entwässerungsrinne bzw. Entwässerungs-
mulde ist ein Hofablauf mit einem Mindesteinlaufquerschnitt von 20 x 20 cm ein-
zubauen. Kunststoffeinläufe sind nicht zulässig. Bei der Herstellung von Entwäs-
serungsrinnen ist darauf zu achten, dass diese eine Mindestbreite von 20 cm 
aufweisen und der Vorstand des Betonsteinpflasters dauerhaft mind. 1,5 cm be-
trägt. Es ist sicherzustellen, dass es nicht zu späteren Absackungen in der Rinne 
selbst oder am anschließenden Betonsteinpflaster kommt. Der Unterbau ist dem-
entsprechend herzustellen. 
 

9.5  Grundstückszufahrten 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge des Endausbaus der Anliegerstraßen 
im Baugebiet die Grundstückszufahrten bis zur Grundstücksgrenze einheitlich im 
selben Betonsteinpflaster angelegt werden. Es wird daher empfohlen, die Zufahr-
ten bis zum endgültigen Endausbau mit   z. B. gebrauchtem Betonsteinpflaster zu 
befestigen. Ferner werden bei einem Endausbau Baukosten für nur eine Zufahrt 
bis maximal 6,00 m Breite pro Grundstück von der Gemeinde Herzlake übernom-
men. Eine darüber hinausgehende Breite der Grundstückszufahrt muss in gleicher 
Bauweise von der bauausführenden Firma und auf Kosten des Grundstückseigen-
tümers hergestellt werden. Dies gilt auch für weitere Grundstückszufahrten, sowie 
fußläufige Anbindungen. 

 
9.6  Förderung von Familien mit Kindern: 

Die Gemeinde Herzlake fördert den Eigenheimbau von Familien durch die Redu-
zierung des Grundstückskaufpreises um 2.000 € je Kind. Die Kaufpreisreduzie-
rung wird für im Haushalt des Erwerbers lebende Kinder unter 16 Jahren, die dort 
auch mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und für die der Erwerber Kindergeld be-
zieht, gewährt. Sofern sich die Zahl der Kinder innerhalb von 10 Jahren nach Ab-
schluss des Kaufvertrages erhöht, erhält der Erwerber den Förderbetrag auf An-
trag, mit Haushaltsbescheinigung, innerhalb von 6 Wochen, frühestens jedoch 
nach Bezug des Eigenheimes. Die Förderung kann nur einmalig für ein Bau-
grundstück in Anspruch genommen werden. Die Reduzierung beträgt maximal 60 
% des Grundstückskaufpreises, ohne Erschließungsbeiträge. 
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10 Rechtsanspruch 

 
Die Richtlinie dient als Entscheidungshilfe und begründet keinen Rechtsanspruch auf Zutei-
lung eines Baugrundstückes. Kosten für Nachweise werden den Bewerbern weder bei Ver-
kauf noch bei Nichtzustandekommen eines Kaufvertrages erstattet. Der Bewerber erkennt 
die Kriterien für die Vergabe der Grundstücke ausdrücklich mit seiner Unterschrift auf dem 
Bewerbungsbogen an. 
Rechtsansprüche gegenüber der Gemeinde Herzlake sind ausgeschlossen. 
 
 
Mietwohnungsbau 

 
Präambel: 
 

Mit dieser Richtlinie regelt die Gemeinde Herzlake, den Erwerb der zur Verfügung stehenden 
Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Bakerder Wiesen“ für den Mietwohnungsbau. 
 

1. Geltungsbereich 

 
Diese Richtlinie gilt für den Verkauf der Grundstücke, die für den Mietwohnungsbau mit ma-
ximal vier Wohneinheiten, vorgesehen sind. Der Grundstücksverkaufspreis beläuft sich auf 
120,00 €/m². 
 

2. Verfahren 

 
Die Eröffnung des Vergabeverfahrens wird in den Medien (u.a. Herzlaker Knirps, Internet-
präsentation der Samtgemeinde Herzlake, Social Media) bekannt gegeben. Die angebote-
nen Baugrundstücke werden auf der Homepage der Samtgemeinde Herzlake näher be-
schrieben (Exposé). Bestandteil des Exposés ist ein Lageplan aus dem sich die Anzahl, die 
Lage und die Größe der Grundstücke ergibt. Diese Vergaberichtlinie ist ebenfalls Bestandteil 
des Exposés. 
 
Den Interessenten wird Gelegenheit gegeben, zu einem festgelegten Termin mit einem 
Formblatt den Kauf eines der beiden Baugrundstücke zu beantragen. 
 
Die Bewerbung hat auf einem offiziellen Antragsbogen der Gemeinde Herzlake zu erfolgen, 
der vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen ist. Der/die Bewerber/in hat durch seine/ihre 
Unterschrift auf dem Antragsbogen die Richtigkeit der Angaben und die Anerkennung der 
Richtlinie über die Vergabe der Baugrundstücke zu bestätigen. 
 
Entscheidend für die Vergabe der Baugrundstücke sind die Kriterien, die dieser Vergabe-
richtlinie zugrunde gelegt werden. 
 

3. Vergabekriterien 
 
Antragsberechtigt sind nur Privatpersonen oder Unternehmen aus der Gemeinde Herzlake. 
Die Privatpersonen müssen ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Herzlake angemeldet ha-
ben. Unternehmen sind nur antragsberechtigt, wenn das Unternehmen in der Gemeinde 
Herzlake angemeldet ist.  
 
Die Zuteilung der Baugrundstücke für zugelassene Bewerber erfolgt nach dem „Windhund-
verfahren“. Die Bewerbung ist ausschließlich durch den/die Bewerber persönlich an dem 
von der Gemeindeverwaltung bekanntgegebenen Termin möglich. Der Bewerber kann sich 
durch eine Vollmacht vertreten lassen. Der Vollmachtnehmer kann jedoch nur einen Bewer-
ber vertreten. Die Vollmacht ist schriftlich nachzuweisen. 
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4. Bauverpflichtung 

 

Die Käufer verpflichten sich, innerhalb von zwei Jahren nach Beurkundung des Vertrages mit 
dem Bau eines Mietshauses auf dem Grundstück begonnen zu haben. Somit soll möglichst 
kurzfristig der benötigte Mietwohnraum geschaffen werden. Diese Verpflichtung wird durch 
die Eintragung einer Rückauflassungsvormerkung grundbuchrechtlich abgesichert. Nach 
Erfüllung der Bauverpflichtung kann auf Antrag die Löschung dieser im Grundbuch eingetra-
genen Rechte erfolgen.  
 

5. Nutzung und Gestaltung des Mietshauses 
 

Das Mietshaus darf maximal vier Wohneinheiten beinhalten. Das Mietshaus muss sich un-
abhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Größe und Gestal-
tung in die Umgebung der Wohnbausiedlung einfügen. Hiermit soll die Akzeptanz des Miets-
hauses in der Wohnbausiedlung herbeigeführt werden. Aus diesem Grund ist spätestens 6 
Wochen nach Kaufantrag eine Bauzeichnung mit Ansichten und Grundrissen vorzulegen. 
Der Gemeinderat entscheidet über die Annahme des Antrags unter Berücksichtigung der 
eingereichten Bauzeichnung. Der Antragssteller verpflichtet sich, nach Kauf des Grundstü-
ckes, die Baumaßnahme entsprechend der eingereichten Bauzeichnung umzusetzen.  
 

6. Rechtsanspruch 
 

Die Richtlinie dient als Entscheidungshilfe und begründet keinen Rechtsanspruch auf Zutei-
lung eines Baugrundstückes. Kosten für Nachweise werden den Bewerberinnen und Bewer-
bern weder beim Kauf noch beim Nichtzustandekommen des Kaufvertrages erstattet. Der/die 
Bewerber/in erkennt die Kriterien für die Vergabe der Grundstücke ausdrücklich mit seiner 
Unterschrift auf dem Bewerbungsbogen an. 
Rechtsansprüche gegenüber der Gemeinde Herzlake sind ausgeschlossen. 
 
Ratsherr Langenhorst fragte an, ob man aufgrund der aktuellen Situation feststellen könnte, 
dass die Grundstücksverkäufe weniger werden. 
Bürgermeister Bösken antwortete, dass dies bisher noch nicht der Fall sei, man es aber im 
Auge behalten müsse. 
     
Beschluss: 

Der Rat beschloss auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses einstimmig, dieser Vergabe-
richtlinie mit folgenden Änderungen zuzustimmen: 
 
Die Vertragsstrafe für die Eigennutzungsverpflichtung wird erhöht auf 75 €, die anteilige Ver-
tragsstrafe in Höhe von 25 € bei zwei Wohneinheiten wird gestrichen. 
Der Ausschluss von Bewerbungen soll wie folgt ergänzt werden: „…sind Bewerber ausge-
schlossen, die in den letzten 20 Jahren bereits ein gemeindeeigenes Grundstück erworben 

haben“. 
 
  
 
Punkt  6 der Tagesordnung: Einwohnerfragestunde 

 

Es waren keine Einwohner anwesend. 
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Punkt  7 der Tagesordnung: Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 
 

Punkt  7.1 der Tagesordnung: Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 
 

Gemeindedirektorin Schümers berichtete von der LAG Sitzung am 03.05.2023. Für den 
Radweg an der Hase wurde seinerzeit aus Kostengründen die Rampe an der Zuckerstraße 
aus dem Antrag entfernt. Aufgrund rückläufiger Gelder ist eine Rampe nun doch möglich. Es 
wurde ein neuer Antrag gestellt.  
Aufgrund weiterer Restmittel wurde zudem ein zusätzlicher Antrag auf Fördermittel gestellt 
für den Ausbau des Radweges in Verlängerung ab dem Sport- und Freizeitgelände bis zur 
Waldstraße. 
 
   
Punkt  7.2 der Tagesordnung: Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 

 
Gemeindedirektorin Schümers informierte, dass es für das Carsharing im Emsland einen 
neuen Anbieter gibt. Im Mai soll es hierfür einen Infotermin geben. Start im Emsland soll ab 
dem 01.06.2023 sein. Der jeweilige Termin für die einzelnen Kommunen ist abhängig von 
der Fahrzeuglieferung und der Infrastruktur am Fahrzeugstandort. Die Ausschreibungen hier-
für sind abgeschlossen. Im Emsland wird es 29 Fahrzeuge geben. Wann Herzlake an der 
Reihe ist, ist abzuwarten. 
 
   
Punkt  7.3 der Tagesordnung: Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 

 

Gemeindedirektorin Schümers informierte, dass sie mit dem Landkreis Emsland bzgl. Wirt-
schaftsförderung in Kontakt sei und ein Unternehmerfrühstück auf Samtgemeindeebene pla-
ne, zu dem auch Landrat Burgdorf kommen wird. Geplant sei der Termin am Mittwoch, 
14.06.2023 um 9.00 Uhr. 
Bürgermeister Bösken äußerte, dass die Gemeinde Herzlake in der Vergangenheit auch zu 
Unternehmertreffen geladen hat. 
Ratsfrau Feldmann fragte an, ob die Räte ebenfalls eingeladen werden. 
Gemeindedirektorin Schümers antwortete, dass bisher noch nicht über das Format gespro-
chen wurde, sie den Wunsch aber gerne mit aufnimmt. 
Ratsherr Töller regte an, den Kreis evtl. etwas kleiner zu halten und nur den Samtgemeinde-
rat bzw. die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden einzuladen. 
 

Nachrichtlicher Hinweis: 
Der Termin für das Unternehmerfrühstück wurde auf den 05.07.2023, 9.00 Uhr verlegt! 

 
   
Punkt  7.4 der Tagesordnung: Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 

 

Bürgermeister Bösken stellte das Programm für die Delegation aus Orneta vor, die vom 18.-
21.05.2023 in Herzlake zu Gast sind. 
Weiterhin wird eine kleine Delegation aus Monzambano, Italien, vom 29.06.-02.07.2023 
Herzlake besuchen. Daher wird die Herzlaker Sommernacht in diesem Jahr unter dem Motto 
„Italien“ veranstaltet.  
 
   
Punkt  7.5 der Tagesordnung: Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 

 
Gemeindedirektorin Schümers teilte mit, dass das diesjährige Maibaum aufstellen ein voller 
Erfolg gewesen sei. Die Gemeinde und der HGV Herzlake hätten jeweils 50 Liter Freibier 
gesponsert. Im Laufe des Abends kamen weitere Sponsoren dazu, so dass es letztendlich 
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375 Liter Freibier gab. Jeweils weitere 50 Liter wurden durch Fa. Rücken und Partner, Josef 
Fangmeyer, Hartwig Gödiker und Fa. Lüske finanziert. 25 Liter Bier spendete die LVM. 
Bürgermeister Bösken sagte, dass die Veranstaltung sehr gut angenommen wurde und nun 
jährlich durchgeführt werden soll. Der neue Marktplatz soll zudem für weitere Veranstaltun-
gen genutzt werden. 
 
   
Punkt  7.6 der Tagesordnung: Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 

 

Ratsherr Busch fragte an, ob die Gemeinde wieder telefonisch erreichbar sei. 
Gemeindedirektorin Schümers antwortete, dass das Rathaus über eine Woche telefonisch 
abgeschnitten war, wie auch weitere Anlieger am Markt. Seit heute wären aber alle wieder 
erreichbar.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
Bösken Book Schümers 
Bürgermeister Protokollführerin  Gemeindedirektorin  
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